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Stand: September 2008 

1. Allgemeines  
 
(1.1) Die vertragliche Leistung der Firma eronetworX Limited, 
(nachfolgend eronetworX) umfasst die Veröffentlichung 
bestimmter Medien, Texte, Bilder, Grafiken, Berechnungen, 
Daten, Musik, Videosequenzen etc. (gemeinsam: Inhalte) im 
Internet (siehe unter Punkt 3.). Die Tätigkeit von eronetworX 
beschränkt sich dabei auf die äußere Gestaltung der Inhalte 
nach Anweisung durch den Vertragspartner. Für die inhaltliche 
Richtigkeit der zu veröffentlichen Inhalte übernimmt eronetworX 
keine Haftung.  
(1.2) eronetworX nimmt im Rahmen des Auftrages keine Prüfung 
der Veröffentlichungen auf inhaltliche Richtigkeit, Verlässlichkeit 
oder Vereinbarkeit mit gesetzlichen Vorgaben und 
Jugendschutzbestimmungen vor. Der Vertragspartner ist allein 
für die Inhalte verantwortlich. Bei Missbrauch oder Verstoß 
gegen geltendes Recht hat eronetworX das Recht, die sofortige 
Sperrung der Seiten/Inhalte im Internet zu veranlassen. 
eronetworX hat in solchen Fällen das Recht zur 
außerordentlichen, fristlosen Kündigung.  
(1.3) Der Vertragspartner erklärt, alleiniger Inhaber aller Rechte 
an den bereitgestellten Inhalten zu sein und tritt diese Rechte an 
EronetworX ab.  
(1.4) Der Vertragspartner stellt eronetworX von allen 
Forderungen Dritter frei.  
(1.5) Für etwaigen Missbrauch (auch durch Dritte) für die 
Nutzung des Internets oder seiner Dienste oder durch 
Missbrauch entstehende Kosten (auch durch Dritte verursacht) 
übernimmt eronetworX keinerlei Haftung.  
(1.6) Der Vertragspartner hat eventuelle Beanstandungen binnen 
10 Tagen schriftlich bzw. per E-Mail oder Telefax zu melden.  
(1.7) Vertragsänderungen sowie sämtliche Nebenabsprachen 
bedürfen der Schriftform.  
 
2. Zahlungsbedingungen  
 
(2.1) Der Vertragspartner verpflichtet sich zur Zahlung des 
Vertraglich vereinbarten Gesamtbetrages. Der Gesamtbetrag ist 
für die vereinbarte Laufzeit im voraus spätestens zum Beginn 
der Vertragslaufzeit zu entrichten. eronetworX kann die Seite(n) 
auf Kosten des Vertragspartners vorübergehend sperren, wenn 
dieser sich mit Zahlungen in Verzug befindet.  
(2.2) Ist eine Ratenzahlung vereinbart und befindet sich der 
Kunde mit mindestens zwei Raten in Verzug wird der 
Gesamtbetrag sofort zur Zahlung fällig. eronetworX kann in 
diesem Fall den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen.  
(2.3) Der Gesamtbetrag wird auch fällig, wenn die 
Veröffentlichung der Inhalte durch das Verschulden des 
Vertragspartners nicht zustande kommt.  
(2.4) Für nicht eingelöste Lastschriften fallen zusätzlich zu den 
Bankgebühren Kosten in Höhe von € 12,- je Buchung an.  
(2.5)  Alle angegebenen Preise sind, sofern nichts anderes 
angegeben ist, reine Netto-Preise und verstehen sich zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
3. Leistungen von eronetworX  
 
Die vertraglichen Leistungen von eronetworX umfassen:  
- Konzeption, Erstellung und Programmierung der vertraglich 
vereinbarten Leistungen.  
- Bereitstellung der vertraglich vereinbarten Leistungen für das 
Internet auf einem WWW-Server (http-Server) für die gesamte 
vereinbarte Vertragslaufzeit. 
- Verwaltung und Verarbeitung gelieferter Vorlagen inklusive 
elektronischer Medien.  
 

4. Vertragsdauer  
 
(4.1) Die Vertragsdauer beginnt zum vereinbarten 
Vertragsbeginn, spätestens jedoch 3 Monate nach 
Vertragsunterzeichnung oder mit der Bereitstellung der 
vertraglich vereinbarten Leistungen im Internet.  
(4.2) Die Vertragslaufzeit beginnt auch, wenn der 
Vertragspartner es versäumt die zu veröffentlichen Inhalte zum 
Vertragsbeginn zu liefern. Für die vollständige und rechtzeitige 
Anlieferung der Inhalte hat der Vertragspartner zu sorgen  
(4.3) Der Vertrag verlängert sich jeweils um die bisherige 
Laufzeit wenn er nicht von einer der Vertragsparteien gekündigt 
wird.  
(4.4) Die Kündigung bedarf der Schriftform  
 
5. Namens- und Adressänderung  
 
Änderungen in Namen, Adresse oder Bankverbindung hat der 
Vertragspartner eronetworX unverzüglich anzuzeigen. 
Mehraufwendungen, die durch eine verspätete Anzeige 
entstehen, hat der Vertragspartner zu tragen.  
 
6. Vermittlerverträge  
 
(6.1) Sämtliche im Auftrag von eronetworX tätigen Vermittler 
handeln ohne Vertretungsmacht. Die Vermittler werden lediglich 
als Empfangsboten für Angebote an eronetworX seitens des 
Vertragspartners tätig.  
(6.2) Die Vermittler sind nicht befugt Zahlungen jeglicher Art in 
Empfang zu nehmen und zu quittieren.  
(6.3) Im übrigen haben die Vermittler allein Beratungsfunktion.  
(6.4) Autorisierte Partneragenturen gelten nicht als Vermittler.  
 
7. Gerichtsstand  
 
Der Gerichtsstand für Klagen von und gegen eronetworX ist 
Frankfurt am Main. eronetworX ist auch berechtigt, den 
Vertragspartner an seinem allgemeinen Gerichtstand in 
Anspruch zu nehmen.  
 
8. Schlussbestimmungen  
 
(8.1) Vertragsgrundlage sind die das Internet betreffenden 
gesetzlichen Regelungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
(8.2) Die Erzielung wirtschaftlicher oder andere Vorteile beim 
Vertragspartner aufgrund der Veröffentlichung der Inhalte ist 
nicht Bestandteil der Leistungen von eronetworX und bildet nicht 
die Grundlage dieses Vertrages.  
(8.3) eronetworX übernimmt keinerlei Haftung für außerhalb 
ihres Tätigkeits- und Einflussbereiches entstehende Tipp-, 
Schreib-, Übermittlungsfehler, Falschinformationen, 
Fehlangaben etc. Insbesondere übernimmt eronetworX keinerlei 
Haftung für Schäden oder Störungen innerhalb des Internets 
infolge technischer Ausfälle oder höherer Gewalt.  
(8.4) Im Falle eines außerhalb ihres Tätigkeits- und 
Einflussbereiches liegenden Datenverlustes jeglicher Art, 
insbesondere verursacht durch so genannte Computerviren, 
übernimmt eronetworX keinerlei Haftung.  
(8.5) Solle eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragspartner 
verpflichten sich vielmehr, in einem derartigen Fall eine 
wirksame oder durchführbare Bestimmung an die Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren zu setzen, die dem Geist 
und dem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung soweit wie 
möglich entspricht; dasselbe gilt für etwaige Lücken im Vertrag.  
 


